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gierungsform, solemn? Instrumente errichtet, und von
beyden Seiten ausgewechselt werden.

Geben in der F. Sl. St. Gallen > Feb. 1798.
Sign. : P. Hein r. M u Iler v. Friedberg,

Capitel - Secrelà
Freylich muß es mit dem endlichen Beschlusse eines

dicsfalligen Vertrags noch einige Schwierigkeiten gege-
den haben, die (einer ebenfalls beygebogenen Urkunde

vom 20. Febr. zufolge) von noch darüber von Seite
Toggenburgs unverlangten Erläuterungen abhicngen, zu

deren Festsetzung sich die Fürstl. Commißwn nicht für
bevollmächtigt hielt, sondern noch erst darüber mit dem

Hochwürdigen Capitel Rüksprache nehmen zu müssen,

sich äusserte; übrigens aber erklärte: „ Daß es bey der

geschehenen Anerkennung der Freyheit und Unabhängig-
keit des toggenburgischen Volkes und der damit ver-
bundenen Ucbertragung der landesherrlichen Rechte,
auch hoher und nieterer Gerichte, unter Vorbehalt der

bewußten in obiger (vom 1?. Febr. 1798 dalirten)
Schrift enthaltenen und überreichten Punkten, sein

unwicderrufllchcs Bewenden haben soll."
Diese neue Erklärung war von dem P.Decan Schieß

Unterzeichnet, und mit dem Decanats-Iusigill verwahrt.
Wie es scheint, wurde aber die eigentliche Acte dieser

«tbtreltungserkläruilg so wenig als des oberwähnten

Vorbehalts, auch in Ansehung des Tog gen-
burgs, niemals ausgefertigt.

Was den gegen die AIt. S t. G al l isch e L.a nd.
scha st gethanen Vorbehalt der Stift noch insde-

sonders angeht, so bemerkt der eingeholte Amiev richt:
Daß solcher abseile derselben, bey dem oben augeführ-

ten Zusammentritte in der Langgasse am 4. Febr.
eröffnet worden, und in vier Punkten bestanden sey:

1) Daß dem Stift die Beso r g u n g d e r Geistli-
ch e n uneingeschränkt verbleibe. 2) Daß mau das

Kloster als bürgerliches Individuum
anerkenne, z) Daß man es bey seinem Eigenthum,
Z e h n de 1, und G r u n d z i n sc n belasse. 4) Daß
das niedere Gericht inner den Mauern
des Klosters verbleiben soll.

Und nun von diesen vier V 0 r b e h ä l ten seyen die

drey e r st e rn wirklich (es heißt àr nicht von wem
und wo) angenommen, und bald tarauf von der den

14. Febr. 1798 zu G ossa u gehaltenen Landsgcmeinde
nicht nur anerkannt, sondern sogar sevcilich beschworen

worden. Allein wenigstens die aedrukten (und ebenfalls

beygcbogcnen Verhandlungen jener Landsgemcinde,
thun von obigen Vorbehalten keine andre Erwähnung,

ausser daß in dem Eidschwur allerdings die Worte ent.
hallen sind: »Wir schwören" u. s. f. »für die Si-
cherheit der Personen und ihrer Religion,
so wie für Eigenthuin, dem Land und
dem Stift, Einer für Alle, und Me für Emm
zu stehen."

(Die Fortsetzung folgt.)

Kleine Schriften.
Ueber die Festsetzung einer 11 e u e n C 0 n«

stitulion für Helvetien. Zweyte ver-
m e h r t e u n d v e r b esserte Auslage. 8.
(Zürich.) i8oi. S. 16.

Die erste Auflage dieser gegen das Einheitssystem ge»

richteten Flugschrift ist in diesen Blätter» (Nr. z8?.
S. )og.) angezeigt worden.

Anrede a» die Gemeinde Rasz, betreff
send die Erwählung von Wahlmän-
nern derDepulirien. L. (Zürich, Juli
iZoi.) S. 4.

Ganz zweckmäßige Eröffnungsworte des Munizipal«
Präsident Rülschmann.

Schuldige Dankbezeugung an den Kai.
ser und den ersten Consul ln F r a nk,
reich für die anerkannte und gara 11«

tirte Unabhängigkeit der helve ti.
s ch en Republik. N c d st e h r e r b i e t i g e r
Bitte u m V 0 lle n d n n g d e r H ilfe. Von
einem Freunde seines Vaterlands.
8. (Zürich) i8ol. S. 15.

»Mächtige Freunde und Nachbaren — Ihr verzei.

hct mir diese trauliche Anrede! Wie bin ich so frey;
aber wie seyd Ihr so gütig !" In diesem Tone spricht

der ungenannte Verfasser »zum grossen Consul von

Frankreich und zum guten Kaiser " und zeichnet ihnen

vor, was sie thun sollen: sie sollen nemlich die alten

Cantone wiederherst-llen, und die ihnen ehmals gemein-

schaftlich oder einzeln zugehörenden Unterthanen - Land-

schäflm, wieder in den Zustand ihrer ehmaligen Abhän-

gigkcit trotten lassen. Sie sollen ferner m jedem Canton
eine Interimsregierung ernennen, »nd diese aus den

alten Regierungen wählen. Jede Interimsregierung
wählt eine Cvmmißivu aus sich selbst, ober weher sie.wch
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und die von dieser Commißion entworssene Constitution

wird von der Interimsregierung beurtheilt, und erhält,

wenn sie von ihr gebilligt wird, damit ihre Gültigkeit

Ueber das Kirchenregiment des refor-
mirten Theils in dem neuen Canton
AvpcnzclI. 8. St. Gallen, bey Haus-
knecht Igor. S. z6.

Die Gegenden und Oerter, welche den neuen Canton

Slppeiizell ausmachen sollen, zeigen große Verschieden-

heilen in Nuksichl auf ihre ehemalige kirchliche Versas-

fung, die theils auf der Beschaffenheit des Kultus, theils

auf dem freyern oder abhängigern politischen Zustand

berühre». Da der leztere nun gleichförmig geworden,

hingegen aber für die Einrichtung des Kirchenregiments
des rcfvrmirten Theils dieses Cantons noch keine Vor-
sorge getroffen worden so hielt es der Vf. für nicht

überflüßig, den Gegenstand zur Sprache zu dringen. —>

Er verwirft die monarchische ^bischöfliche wie in Eng-
land) sowohl als die democratische Einrichtung jenes

Regiments. Diese wäre freylich der Neigung und den

Wünschen der meisten oder gar aller Gemeinden des

Cantons am angemessensten. » Aber — sagt der Vf.
nach mehreren andern Einwürffcn die wir übergehen

wo bleiben da, wo jede Gemeinde gleichsam ifolirt.für
sich steht, die Bildungsanstalteu für die Lehrer, die

hohen Schulen für die studierende Jugend? Wird nicht
der höchstwichtige Gegenstand der wissenschaftlichen Vor-
bereilung der Religionslehrer und der Prüffung derstl-
den dem blossen Zufall, oder der schr zweydeutigen Probe
einer aus einem gedruklcii Werke auswendig gci rnlen
Probcprcdigt überlassen? Und fand man es nicht selbst

in dem dcmocraiischen Ausser- Rhvden nothwendig, die

kirchliche Freyheit einzelner Gemeinen in manchen Ab-
sichten dem Ansehen der Landesregierung, dem Einfluß
der Räthe, der Synode und des Ehcgerichts zu unter-
wcrffen. Da auch die Verfassung einer solchen Gemeine

in das Schul- und Armenwesen und in die Ehesachen

miteingreisl, so konnte auch oft von einer uncnltivirten
Gemeinde heftiger Widerstand gegen die gemeinnützigsten

Verordnungen und Anstalten einer aufgeklärten Regie,

rung entstehen. Eine solche Gemeine wird zwar weniger
verdorben; aber sie ist bey vorhandenen Mängeln und
Gebrechen beynahe unheilbar, und überliefert die man.
gclhaftcsten Einrichtungen von Geschlecht zu Geschlecht ;
auch sie kann, wie jede andere Verfassung, nur auf eine

andere Weise gemißbraucht werden; sie wäre ferner nur,
wenn sie repräsentativ? Democratie'wäre, mistier itzigen

politischen Verfassung, und gewiß nur dann den Wän-
scher, der vernünftigsten und besten Oemocraten gemäß."
Eine aristocratifche Verfassung, oder eine gemeinfchaft,
liche Synode, und ein gemeinsamer Kirchenrach, was
so manche andere Cantone vor und seit der Revolution
hatten, scheint auch für den reformirten Theil des nci en

Cantons Appenzcll wünschdar." Dazu schlägt der M.
vor: i) Die Canlonstagfatzung soll fänulict>e rcforimne
Pfarrer des Cantons zu schleuniger Organisirung und
Abhalrung eines allgemeinen Synodus einladen, und
selbst aus ihrer eignen Mitte oder einige der erleuchtetesten,
edelsten und aiigeftheiisten Vorsteher dieser oder jener
Gemeine zu Depulirlen in den Shnodus wählen. 2)
Die erste allgemeine Synode bekomt von der Cantons«
Tagsatzmig den bestimmte» Auftrag einen Cantons -Kir.
chenrach zu orgamsiren, uno zu dem Ende zu allererst
und vor der Wahl der Mitglieder desselben die Pflichten
und Rechte eines solchen Kirchenralhs zu bestimmen,
z) Nachdem die Synode, als Repräsentant der kirchli»
chen Gemeinen, dem Kirchenrache eine, anderen Kir,
chenrälhen ähnliche Bestimmung angewiesen hat, so sezt

sie die Zahl der Mitglieder desselben fest, doch etwa so,

daß sie nicht unter 12, und nicht über 20 Mitglieder, und
in jedem Falle 2); Pfarrer und 1/; politischer Vorgc.
sezte der Gemeinen oder des Cantons annehmen möchte.
4) Nun wählt die Synode nach dieser Proportion aus
ihrer Mille ; policische und 10 geistliche Männer, mit
dem ftyerlichen Auftrage, bey ihren Wahlen einzig auf
persönliche. Würdigkeil und Thätigkeit zu sehen. Die
5 politische Wahlmänner wählen aus der gesamten Geist,
lichkeit 2/z, und die >0 geistlichen Wahlmänner wählen
aus den politische» Mitgliedern der Synodedes künf»

tigen Kirchmralhes. 5) Um aber auch für die Zuknifft
zu sorgen, und allerley Anmassungcn und Mißbrauchen
vorzubeugen, würde die Synode nicht nur alle Jahre
die abgehenden Mitglieder des Kirchenralhs wieder auf
obige Weise durch ihre Wahlmänner ersetzen, sondent
auch nach wenigen, vorher zu bestimmenden Jahren,
müßten die geistlichen Mitglieder derselben sämtlich rest,

ggiren, und alle ihre Stellen auf die ode» beschriebene

Art wieder auf das Neue bestzt werde», doch so, daß

alle und jede derselben wiederum wahlfähig seyn tönten."

A n ze ; g e.
Da die zum Theil meinen ganzen Lcbcnslauf umsaf-

sende frühere Nachforschungen, vorzüglich aber die seit
ein paar Jahren eröffnete praktische Versuche über die
Mittel, die Erziehung als Kunst un ter-
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richt unseres Geschlechtes sowohl mit
dcm Wese,> des menschlichen Geistes als
mit der eig e nthümliche n W eise, mit der
»us die Natur selbst unterrichtet, in
Harmonie zu bringen, nunmehr zu einer Rei.

fang gediehen, daß ich daö zur Auflösung mir vorgc,
nomnicne Problem in feinem Wesen als würküch anfge-

löst ansehen darf, und der Erfolg meiner diesifälligm

Versuche, Menschen von den vielseitigsten Ansichten da-

hin vereiniget hat, den Wunsch zu äussern, daß die Re-

Male derselben so schnell und so allgemein als möglich

bcnuzt werde» möchten, so habe ich in meiner hiesigen

Erziehungsanstalt die Einrichtungen getroffen, von nun

an täglich, wenigstens 12 erwachsene Personen, die sich

der Erziehung widmen wollen, praktische Auweisung in

den Formen geben lasse» zu können, durch welche ich es

möglich glaube, den Voiksunterricht zum allgemeinen

sichern Fundament umfassender richtiger Einsichten und

vollendeter Fertigkeiten zumachen, und auf Fundamente

zu gründen, welche mit dem Gang der Natur in der Ent.

wikiung unsers Geschlechts und der Harmonie unserer

Kräfte übereinstimmen, auf welchen die wahre Bildung
nnftr« Geschlechts wesentlich ruhen soll.

Der allgemeine Mechanismus der Mittel, durch wcl-

che ich diese Zwecke zu erzielen suche, geht wesentlich von

dem Grundsatz aus:

Form, Zahl und Schall sind die eigentlichen Funda.

menie aller Unterrichtskunst; und die Auffindung vollen-

deter und unter sich selbst harmonirender psychologischer

Unterrichtsmittel in diesen g Elementen der Kunst, ist

die Alisfindung der einzig möglichen Wahrheit der Grund-

sähe, von denen die Kunstbildung misers Geschlechts aus-

gehen muß.

Ich habe also gesucht, für diese ; Elemente des Un-

tcrrichts, gemeinsam und übereinstimmend Formen zu

finden, die dem Kind im frühsten Alter und auf die

leichteste Art die höchste intensive Kraft beS Bewußtseyns

aller Formen, aller Zahlverhältnisse und aller Sprach-

Vortheile verschaffen. Ich habe ein A B C der Anschau-

unq verfertiget, das für die Anschauungs.Fundamenle

aller Kenntnisse eben die Vortheile hat, als dasA B C

des Schalls für die Erkenntniß ihrer Nahmen. Ich habe

die Lehre aller Form, so wie die Lehre aller Zahlverhält-

nisse iv weit vereinfachet, daß selbst das unmündige Kind

zum festen Bewußtseyn der Anfangspunkten dieser zwey

Urmittcl aller Realität, die in unserer Anschauung liegt,

gebracht werden kann, und dann die Lehre des Schalls,

sowohl der innern Kraft der gebildeten Anschauung un-

teegeo.rdlict, als sie fest und in ihrer ganzen Umfassung

an sie angekettet. Ich habe auf das Fundament dieser
Grundsätze ein Buch für Mütter angefangen, das in
allen Fächern der menschlichen Erkenntniß von der
Anschauung ausgeht, und indem es die Kinder
durch sie zu der ihr untergeordneten Sprache bringt,
den Kunstunterricht für sie mit dem Naturunlerricht vol.
lends vereiniget, und ihn von der schahlen Einseitigkeit
reiniget, durch welche uiisere Wortkenntnisse d a sVer.
schr u m pfendes menschlichen Geistes eben so wescnt.
lich erzeugten, als dieAnmassungen,die unseren
also verschrumpfte» Worlnwnfchm eigen sind. Ich habe
die Kunstkraft unserer Natur fest an die Kunst der An.
schauung gekettet; mein dießfälligcs AB C ist ein ABC
aller Ausmessnngsformen, und die Ausmessungsformen
sind die Grundlinien, von denen mein Unterricht in der
Zeichnungs- und Schreibkunst bann erst ausgeht, und
hinwieder die ersten Belege meines Unterrichts in den
Zahlenverhältnissen; und das W or t, durch welche»
die Wahrheit dieser Erkenntnißmiltel ausgcdrükt wird,
ist dem Kmd nicht mehr ein Wort, durch dessen Kennt»
niß es irgend eine Wahrheit erst suchen muß; es wird
sur es erst der Ausdruck einer Wahrheit, die ihm voll»
ständig bewußt ist.

Ich sage noch einmal: das W e se n t l i ch e dieser
Ideen ist praktisch und so vollendet, daß der Unterricht
innert den Formen, die durch diese Ansicht der Dinge
erzeugt worden sind, zu einer bloß mechanischen Hand»
werksarbcit werden muß. Und ich darf dafür stehen, mit
den Mitteln, die mir jczt dießfalls an der Hand flnd,
kann iede Mutter und jeder Lehrer, auch ohne die Kennt-
nisse zu besitzen, die sie bey dem Kinde selbst erzeugen
wollen, bey ihm die Resultate hervorbringen, die die
Methode an sich selbst vermöge der innern Organisa»
tion erzeugen muß.

Gebildete Personen sind in wenig Tagen im Stande,
den Geist der Mittel z» fassen, und an ihrem Faden sich

den Weg zur wettern Anwendung derselben selber zu bah«

nen; ganz ungebildete Menschen wünsche ich z Monate
in den Fertigkeiten zu üben, die der Methode eigen sind.

DaS Institut, in welchem dieser Unterricht ertheilt
werden soll, fordert für alle x Monate 2 Louisd'orS,
und wirb sich bestreben für das Logic und die Verkösti»

gung der Personen, die diese» Unlerrichl gemessen wol»

len, alle Anweisung zu geben, die antrcttende Perso»

nen wünschen mögen

Briefe über diesen Gegenstand aber erwartet man
franco.

Burgdorf bey Bern, den s. Juni igoi.
G. Pesta lozzi.
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